
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Abteilung 16 – Deutsches Schulamt»

Amt 16.2 -  Amt für Schulverwaltung»
 

Ripartizione 16 – Intendenza scolastica tedesca 
Ufficio 16.2 – Ufficio amministrazione scolastica 

 

 
Amba-Alagi-Straße 10  39100 Bozen

Tel. 0471 417550»  Fax 0471 417569
http://www.provinz.bz.it/schulamt/

sa.schulverwaltung@schule.suedtirol.it
St.Nr./MwSt. 00390090215

  

Via Amba Alagi 10   39100 Bolzano  
Tel. 0471 417550  Fax 0471 417569 
http://www.provincia.bz.it/intendenza scolastica tedesca 
sa. Schulverwaltung@schule.suedtirol.it 
Cod.fisc./P.IVA 00390090215  

Prot. Nr. WO/CC/32.01.12/251448/8.5.08  
  
Bozen, 08. Mai 2008  
  

 
 
 
 

Bearbeitet von: 
Carmen Curti 
Tel. 0471 41 75 57 
carmen.curti@schule.suedtirol.it 

 

An die 
Direktorinnen und Direktoren 
der Schulsprengel und 
der Mittelschulen 

Zur Kenntnis: 
 
 
 
 

An die  
Schulgewerkschaften 
 
 
An die Anschlagtafel 

 
 
Rundschreiben Nr. 15/2008 
 
 
Maßnahmen für ein Jahr für das Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Oberschulen – Schuljahr 
2008/2009 
 

Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekretariate, 

wie jedes Jahr können auch heuer die Lehrpersonen ein Ansuchen stellen, damit sie eine Zuweisung bzw. 
Verwendung für ein Jahr erhalten (Verwendung auf Integrationsstellen, Verwendung der Stellenverlierer 
bzw. Lehrpersonen auf dem Zusatzstellenplan, provisorische Zuweisungen). 

Bitte teilen Sie den interessierten Lehrpersonen mit, dass die Gesuche bis spätestens 

22. Mai 2008 

beim Deutschen Schulamt eingereicht werden müssen. Die in Ihrer Direktion eingegangenen Gesuche sollen 
umgehend dem Schulamt weitergeleitet werden. Die Lehrpersonen werden ersucht, die beiliegende 
Gesuchsvorlage zu verwenden. 

Der Termin für die Ansuchen um Zuweisung in eine andere Provinz und in das Italienische Schulamt ist noch 
nicht bekannt. Lehrpersonen, die eine provisorische Zuweisung oder Verwendung innerhalb der deutschen 
Schule erhalten, können keine Zuweisung oder Verwendung in ein anderes Schulamt des Landes 
bekommen. Im Anhang finden Sie den endgültigen Entwurf des Landeszusatzvertrages zu den Maßnahmen 
für ein Jahr. Den staatlichen Kollektivvertrag finden die Lehrpersonen unter der Internetadresse: 
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/prot1689_06.shtml 
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Lehrpersonen, welche für das Schuljahr 2008/2009 eine Versetzung an die erstangegebene Schule 
erhalten haben, dürfen für dasselbe Schuljahr nicht mehr um provisorische Zuweisung ansuchen.  

Ab dem Schuljahr 2008/2009 verpflichten sich alle Lehrpersonen, welche zum ersten Mal für den 
Integrationsunterricht verwendet werden, den Fortbildungskurs von 25 Stunden für Lehrpersonen 
ohne Spezialisierung zu besuchen. 

 

Die Ergebnisse der provisorischen Zuweisungen und Verwendungen werden voraussichtlich vor Schulende 
veröffentlicht. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung: 
Grundschulen: 0471 417552/51 Monika Mittermair; Tiziana Dalleaste (vertikale Teilzeit: Montag bis 
Mittwoch) 
Mittelschulen: 0471 417557 Carmen Curti (vertikale Teilzeit: Montag bis Mittwoch) 
Oberschulen: 0471 417555/58 Tanja Tonina, Ulrike Thalmann Knapp (75% Teilzeit: Montag und Dienstag 
Vollzeit, ansonsten vormittags) 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter 

 

Anlagen 
Landeszusatzvertrag 
1 Gesuchsvorlage in deutscher Sprache 
1 Gesuchsvorlage in italienischer Sprache 

 
 

 
 
 
 


